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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Vorrichtun-
gen für intravenös zu verabreichende Infusion und 
Blutentnahme und insbesondere Vorrichtungen mit 
Nadelschutz für intravenös zu verabreichende Infusi-
on oder Blutentnahme. Insbesondere betrifft die vor-
liegende Erfindung eine Nadelschutzvorrichtung für 
Flügel aufweisende Nadelanordnungen.

2. Beschreibung des einschlägigen Stands der Tech-
nik

[0002] Eine herkömmliche Vorrichtung für intrave-
nös (IV) zu verabreichende Infusion oder Blutentnah-
me weist üblicherweise ein längliches kleines geeich-
tes flexibles Kunststoffröhrchenmaterial mit einer Ein-
weg-Nadel und einem Körper oder Gehäuse zum 
Halten der Nadel an einem Ende des Materials auf. 
Normalerweise haftet der Nadelkörper durch Rei-
bung an einem Ende des flexiblen Röhrchens. Der 
Nadelkörper weist von beiden Seiten vorstehende 
Flügel auf, damit der Phlebotomist oder Benutzer den 
Nadelkörper zwecks Einstechens der Nadel in den 
Körper eines Patienten ergreifen oder halten kann. 
Ferner ermöglichen die Flügel verbesserte Eintritts-
winkel der Nadel. Solche Vorrichtungen können zum 
Infundieren eines Medikaments in den Körper eines 
Patienten oder zum Entnehmen von Blut aus dem 
Körper eines Patienten verwendet werden. Generell 
ist an dem dem Nadelkörper entgegengesetzten 
Ende eines flexiblen Röhrchens eine Luer-An-
schlussbuchse zum Anschließen einer Zufuhr von zu 
infundierendem Fluid oder zum Anschließen einer 
Einrichtung zum Entnehmen von Blut, falls erforder-
lich, vorgesehen.

[0003] Wenn die Nadel der Vorrichtung aus dem 
Körper des Patienten zurückgezogen worden ist, 
wird der Schutz der benutzten Nadelspitze wichtig. 
Angesichts der Besorgnis hinsichtlich Infektion, 
Übertragung von AIDS, Hepatitis und ähnlicher durch 
Blut übertragener Krankheitserreger sind Verfahren 
und Vorrichtungen zum Umschließen der gebrauch-
ten Einweg-Nadel sehr wichtig geworden und stark 
nachgefragt.

[0004] Folglich sind zahlreiche Vorrichtungen zum 
Schutz von Nadeln nach deren Gebrauch entwickelt 
worden. Diese Strukturen beinhalten normalerweise 
eine Nadelschutzanordnung, die sich über die ge-
brauchte Nadel bewegt, wenn diese aus dem Körper 
des Patienten zurückgezogen worden ist. Derzeit ge-
bräuchliche Nadelschutzstrukturen für Vorrichtungen 
für intravenös zu verabreichende Infusion oder 
Blutentnahme sind häufig umständlich in der Anwen-

dung, teuer und komplex. Die Flügel dieser Vorrich-
tungen können bei einigen der derzeit gebräuchli-
chen Nadelschutzstrukturen mit dem Verschluss in-
terferieren. Ferner können einige der derzeit ge-
bräuchlichen Nadelschutzstrukturen mit der norma-
len und üblicherweise angewandten Vorgehensweise 
der Einhand-Nadel-Platziertechniken interferieren 
oder sind so komplex, dass sie die Benutzung der 
Vorrichtung bei bestimmten Vorgehensweisen oder 
zusammen mit bestimmten Vorrichtungen und/oder 
Anordnungen unmöglich machen.

[0005] Mit steigender Bedeutung des Interesses an 
der korrekten Entsorgung gebrauchter Nadeln be-
steht besonderer Bedarf an einer verbesserten Vor-
richtung mit einem effizienten Mechanismus zum Ab-
decken der gebrauchten Nadel ohne Interferenz mit 
den üblicherweise angewandten Einhand-Na-
del-Platziertechniken. Die Nadelschutzvorrichtung 
deckt auf effektive Weise eine gebrauchte Nadel ab 
und verriegelt sich mit dieser und verhindert im we-
sentlichen einen Kontakt mit der gebrauchten Nadel 
außerhalb dieser Abdeckung.

[0006] Entsprechend besteht Bedarf an einer Na-
delschutzvorrichtung für eine Vorrichtung für intrave-
nös zu verabreichende Infusion oder Blutentnahme, 
die einfach herzustellen ist, einfach mit einer Hand zu 
benutzen ist, sicher zu entsorgen ist und nicht mit den 
gängigen Benutzungspraktiken interferiert. Ferner 
besteht Bedarf an einer Vorrichtung für intravenös zu 
verabreichende Infusion und/oder Blutentnahme, die 
taktile Merkmale aufweist, durch die verhindert wird, 
dass der Benutzer mit der Nadel in Kontakt kommt, 
mit denen der Benutzer jedoch die Nadel auf einfa-
che Weise mit dem Körper des Patienten ausrichten 
und auf einfache Weise betätigen kann und an der 
Nadelschutzvorrichtung angreifen kann. Ferner be-
steht Bedarf an einer Vorrichtung, die weder sperrig 
noch komplex ist und die eine Einrichtung aufweist, 
die das Inkontaktkommen des Benutzers mit aus der 
Nadel austretendem Restfluid minimiert und bewirkt, 
dass der Benutzer nur über einen minimalen Zeit-
raum mit der Nadel in Berührung kommt, da der Na-
delschutz von dem Benutzer unverzüglich nach dem 
Zurückziehen der Nadel aus dem Körper des Patien-
ten betätigbar ist.

[0007] Der Oberbegriff von Anspruch 1 betrifft eine 
Vorrichtung für intravenös zu verabreichende Infusi-
on oder Blutentnahme, wie sie in EP 0 997 159 A1
beschrieben ist. Die Vorrichtung weist einen an ei-
nem Gehäuse angelenkten Nadelschutz auf. Das 
Gehäuse weist ein Gelenk auf, an dem der Nadel-
schutz gehalten ist. Der Nadelschutz bildet eine läng-
liche Ausnehmung zum Aufnehmen der Nadel, wenn 
sich der Nadelschutz in der geschlossenen Position 
befindet. Der Nadelschutz weist nach innen gerichte-
te Vorsprünge auf, die von der Nadel gebogen wer-
den können, wenn die Nadel in die längliche Ausneh-
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mung eintritt.

Zusammenfassender Überblick über die Erfindung

[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, eine Vorrichtung mit Nadelschutz für intra-
venös zu verabreichende Infusion oder Blutentnah-
me bereitzustellen, die das Anbringen des Nadel-
schutzes an dem Gehäuse derart vereinfacht, dass 
die Vorrichtung für intravenös zu verabreichende In-
fusion oder Blutentnahme wahlweise in Kombination 
mit dem Nadelschutz verwendet werden kann.

[0009] Die erfindungsgemäße Vorrichtung mit Na-
delschutz für intravenös zu verabreichende Infusion 
oder Blutentnahme ist in Anspruch 1 definiert. Sie 
weist eine Anbringeinrichtung zum Anbringen des 
Nadelschutzes an dem Gehäuse auf, wobei die An-
bringeinrichtung einen Clip aufweist, der zum Befes-
tigen des Nadelschutzes an dem Gehäuse benach-
bart zu dem Gehäuse um die Flügel herum positio-
nierbar ist.

[0010] Insbesondere stellt die vorliegende Erfin-
dung einen Nadelschutz bereit, der nicht mit den an 
der Nadelvorrichtung vorgesehenen Flügeln interfe-
riert und nicht mit den normalen Praktiken bei der Na-
delbenutzung interferiert. Ferner ist die erfindungsge-
mäße Vorrichtung leicht anwendbar, kostengünstig in 
der Herstellung und bietet dem Benutzer größere Si-
cherheit.

[0011] Die vorliegende Erfindung stellt eine Vorrich-
tung mit Nadelschutz für intravenös zu verabreichen-
de Infusion oder Blutentnahme bereit. Die Vorrich-
tung weist eine längliche Nadel, eine Länge eines 
Röhrchens und ein längliches Gehäuse auf, das die 
Nadel an einem Ende und das Röhrchen am anderen 
Ende in Fluidverbindung miteinander hält. Das Ge-
häuse weist ein Paar in entgegengesetzter Richtung 
nach außen vorstehender Flügel auf. Die Vorrichtung 
weist ferner einen Nadelschutz auf, der zur Ausfüh-
rung einer Schwenkbewegung aus einer Position von 
der Nadel weg in eine Position, in der er die Nadel 
umschließt, schwenkbar an dem Gehäuse ange-
bracht ist.

[0012] Wie dargestellt, weist der Nadelschutz ein 
proximales Ende, ein distales Ende, ein Paar einan-
der gegenüberliegende Seitenwände und eine obere 
Fläche auf, durch die eine längliche Ausnehmung ge-
bildet wird, die zum Aufnehmen der Nadel von dem 
distalen Ende zu dem proximalen Ende verläuft.

[0013] Der Nadelschutz ist durch Clips an dem Ge-
häuse angebracht, welche an dem Gehäuse befes-
tigt sind. Der Nadelschutz ist schwenkbar an den 
Clips befestigt. Die Nadelschutz-Seitenwände wei-
sen vorzugsweise einander gegenüberliegende nach 
innen vorstehende Vorsprünge nahe dem proximalen 

Ende des Nadelschutzes auf, die an den Clips oder 
dem Gehäuse angreifen, wenn sich der Nadelschutz 
in der Umschließ-Position über der Nadel befindet, 
wodurch der Nadelschutz in der Umschließ-Position 
verriegelt wird. Die Seitenwände können ferner min-
destens einen nach innen gerichteten Vorsprung 
nahe dem distalen Ende der Ausnehmung des Na-
delschutzes aufweisen. Der distale Vorsprung kann 
vorzugsweise von der Nadel gebogen werden, wenn 
die Nadel in die längliche Ausnehmung eintritt, und 
der distale Vorsprung kann in seine ungebogene Po-
sition zurückkehren, um die Nadel fest mit dem Na-
delschutz zu verriegeln.

BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0014] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner bevorzugten Ausführungsform der erfindungsge-
mäßen Nadelschutzvorrichtung, die mit einem Blutin-
fusionsgerät verbunden ist und in offenem Zustand 
dargestellt ist.

[0015] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht der 
in Fig. 1 dargestellten Nadelschutzvorrichtung in 
nach vorn gerichteter Verriegelungsposition.

[0016] Fig. 3 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner weiteren Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Nadelschutzvorrichtung, die mit einem Blutinfu-
sionsgerät verbunden ist und in offener Position dar-
gestellt ist.

[0017] Fig. 4 zeigt eine perspektivische Ansicht der 
erfindungsgemäßen Nadelschutzvorrichtung aus 
Fig. 3 in nach vorn gerichteter Verriegelungsposition.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0018] Obwohl die Erfindung in zahlreichen unter-
schiedlichen Ausführungsformen ausgebildet sein 
kann, beziehen sich die Zeichnungen und die detail-
lierte Beschreibung auf bevorzugte Ausführungsfor-
men der Erfindung, wobei darauf hingewiesen sei, 
dass die vorliegende Offenlegung als beispielhaft für 
die Prinzipien der Erfindung angesehen werden 
muss und die Erfindung nicht auf die dargestellten 
Ausführungsformen beschränkt. Der Umfang der Er-
findung ist durch die beiliegenden Patentansprüchen 
definiert.

[0019] In der vorliegenden Beschreibung bezieht 
sich der Begriff "distal" oder "Nadelende" auf die 
Richtung vom Benutzer oder praktischen Arzt weg 
und sich der Begriff "proximal" oder "patientenfernes 
Ende" auf die Richtung auf den Benutzer hin. Ferner 
umfasst im Rahmen der Beschreibung der Ausdruck 
"Nadel" durchgehend den weiten Bereich auf dem 
Sachgebiet bekannter eindringender Fluidzuführele-
mente, einschließlich spitzer oder geschärfter Nadel-
kanülen sowie stumpfendiger Kanülen. Er umfasst 
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ferner separat von dem Medikamentenzuführinstru-
ment gelieferte und danach mit diesem verbundene 
Kanülen sowie Kanülen, die bei der Herstellung aus-
gebildet werden oder anderweitig als einstückig mit 
dem Medikamentenzuführinstrument ausgebildet be-
trachtet werden.

[0020] Die vorliegende Erfindung stellt eine Nadel-
vorrichtung bereit, die einen Nadelschutz zum Schüt-
zen des Benutzers vor Kontakt mit einer gebrauchten 
Nadel aufweist. Insbesondere stellt die vorliegende 
Erfindung eine Vorrichtung mit Nadelschutz für intra-
venös (IV) zu verabreichende Infusion oder Blutent-
nahme bereit. Die vorliegende Erfindung ist extrem 
einfach in der Benutzung und erfordert nur eine Ein-
hand-Bedienung gegenüber der Zweihand-Bedie-
nung, die bei einigen der bestehenden Produkte er-
forderlich ist. Die Anwendung der Erfindung ist intuitiv 
und erfordert keine Nachschulung von Benutzern. 
Die erfindungsgemäße Nadelanordnung bietet da-
durch eine sichere Handhabung solcher Vorrichtun-
gen, dass das Inkontaktkommen mit dem benutzten 
Nadelteil der Vorrichtung reduziert wird und das Risi-
ko unbeabsichtigter Nadelstiche reduziert wird, wenn 
ein Benutzer die benutzte Nadel abdeckt. Ferner 
stellt die vorliegende Erfindung einen Nadelschutz 
bereit, der nicht mit den an einer Nadelanordnung 
vorgesehenen Flügeln interferiert. Somit behindert 
das Vorhandensein der Flügel nicht die Bewegung 
und die Betätigung des Nadelschutzes.

[0021] Eine Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung 10 für intravenös (IV) zu verabrei-
chende Infusion ist in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt. Die 
erfindungsgemäße mit Flügeln versehene IV-Infusi-
onsvorrichtung 10 weist auf: ein längliches Gehäuse 
12, eine längliche Nadel 14, die in distaler Richtung 
von dem distalen Ende 12a des Gehäuses 12 vor-
steht, und eine Länge eines Röhrchens 16, das in 
proximaler Richtung von dem proximalen Ende 12b
des Gehäuses 12 vorsteht. Die Nadel 14 und das 
Röhrchen 16 stehen von dem Gehäuse 12 nach au-
ßen vor und sind über das Gehäuse in Fluidverbin-
dung miteinander verbunden. Das Gehäuse 12 weist 
ein Paar in entgegengesetzte Richtungen weisende 
Flügel 20 und 22 auf, die von dem Gehäuse nach au-
ßen vorstehen. Das Gehäuse 12, die Nadel 14 und 
das Röhrchen 16 sind auf herkömmliche Weise aus-
gebildet und werden typischerweise zur Blutentnah-
me und IV-Infusion verwendet.

[0022] Die Flügel 20 und 22 der Vorrichtung 10 ste-
hen von dem Gehäuse 12 nach außen ab können fle-
xibel oder starr sein. Generell sind die Flügel 20 und 
22 als einstückige Struktur mit dem Gehäuse 12 aus-
gebildet, wobei sich jeder Flügel an der Grenze mit 
dem Gehäuse biegt. Die Flügel 20 und 22 können an 
dem distalen Ende 12a oder proximalen Ende 12b
der Außenseiten des Gehäuses 12 angebracht sein. 
Die Flügel 20 und 22 werden genauso benutzt wie 

Flügel an einer herkömmlichen IV-Infusionsvorrich-
tung. Die Flügel 20 und 22 bilden eine bessere Griff-
einrichtung für den Benutzer, derart, dass die Nadel-
platzierung einfacher ist. Die Flügel 20 und 22 unter-
stützen die Positionierung der Nadel in einem ge-
wünschten Winkel relativ zu der Einstichstelle, wo-
durch Fälle des Eintretens der Nadel 14 durch die 
entfernte Wand der Vene reduziert werden. Ferner 
verhindern die Flügel 20 und 22, dass sich die Vor-
richtung dreht oder bewegt, während die Nadel 14 im 
Körper des Patienten steckt. Somit schützen die Flü-
gel 20 und 22 den Patienten vor Verletzungen, die 
durch Nadelbewegungen bei im Körper des Patien-
ten steckender Nadel entstehen können.

[0023] Das flexible Röhrchen 16 steht von dem pro-
ximalen Ende 12b des Gehäuses 12 vor und, wie all-
gemein bekannt, ermöglicht es dem Benutzer, die 
Vorrichtung 16 mit einer Zufuhr von Infusionsflüssig-
keiten zu verbinden oder entnommenes Blut zurück-
zuleiten, wenn die Anordnung zum Entnehmen von 
Blut vorgesehen ist.

[0024] Zum Abdecken der Nadel 14 nach dem Zu-
rückziehen aus dem Körper des Patienten stellt die 
vorliegende Erfindung eine Nadelschutzvorrichtung 
40 bereit. Die Nadelschutzvorrichtung 40 weist einen 
Nadelschutz 50 und einen Befestigungs-Clip 64 zum 
Befestigen des Nadelschutzes an dem Gehäuse 12
auf. Die Nadelschutzvorrichtung 40 ist typischerwei-
se aus geformten Kunststoff gefertigt und ist vorzugs-
weise einstückig ausgebildet, wie nachstehend ge-
nauer beschrieben wird. Der erfindungsgemäße Na-
delschutz 50 weist ein proximales Ende 50b, ein dis-
tales Ende 50a, ein Paar einander gegenüberliegen-
de Seitenwände 52 und 53 und eine obere Fläche 58
auf, die eine längliche Ausnehmung 60 bilden, wel-
che zum Aufnehmen der Nadel 14 von dem distalen 
Ende 50a zu dem proximalen Ende 50b verläuft.

[0025] Der Nadelschutz 50 wird derart um ein Ge-
lenk 24 in eine Position 80 von der Nadel weg ge-
schwenkt, dass der Nadelschutz nicht mit der Benut-
zung der Nadel interferiert. Nach Gebrauch der Nadel 
wird der Nadelschutz 50 auf einfache Weise mit einer 
Hand in eine Position 82 bewegt, in der er die Nadel 
umschließt.

[0026] Eine obere Fingerführfläche 90 weist einen 
rampenförmigen Teil 92 auf, der leicht aufwärts von 
der proximalen Seite 50b des Nadelschutzes zu einer 
Schulter 94 verläuft. Von der Schulter 94 aus verläuft 
ein zweiter rampenförmiger Teil 93 abwärts in Rich-
tung der oberen Fläche 58 des Nadelschutzes. Bei 
der meistbevorzugten Variante weist der erste ram-
penförmige Teil 92 Tastnoppen 96 auf, die eine taktile 
und visuelle Führung bilden, um dem Benutzer anzu-
zeigen, dass der Finger des Benutzers den Nadel-
schutz 50 berührt hat und dass sich der Nadelschutz 
in einer definierten oder kontrollierten Position befin-
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det. Die Tastnoppen 96 können eine beliebige Konfi-
guration aufweisen, solange sie vorstehend ausgebil-
det sind und sich von der oberen Fingerführfläche ab-
heben. Die Tastnoppen 96 können ferner eine andere 
Farbe aufweisen als die Fingerführfläche 90 oder der 
Nadelschutz 50.

[0027] Die Nadelschutz-Seitenwände 52 und 53
weisen in einander gegenüberliegende nach innen 
weisende proximale Vorsprünge 72 und 74 nahe dem 
proximalen Ende 50b des Nadelschutzes 50 auf, die 
an dem Clip 64 angreifen, wenn sich der Nadelschutz 
50 in der Umschließ-Position 80 über der Nadel 14
befindet. Gemäß Fig. 1 befindet sich die Gelenkach-
se 24 auf der Röhrchen-Seite oder der proximalen 
Seite 12a des Gehäuses und greifen die proximalen 
Vorsprünge 72 und 74 an dem Clip 64 an, wenn der 
Nadelschutz über die Nadel 14 abgesenkt wird.

[0028] Eine Seitenwand 52 oder 53 weist einen 
nach innen gerichteten distalen Vorsprung 70 nahe 
dem distalen Ende 50a des Nadelschutzes auf, der 
zum Angreifen an der Nadel vorgesehen ist, wenn 
sich der Nadelschutz in der geschlossenen Position 
befindet. Es sei darauf hingewiesen, dass mehr als 
ein distaler Vorsprung 70 an der Seitenwand 52 oder 
53 angeordnet sein kann. Der distale Vorsprung 70
bildet einen zweiten Verriegelungsmechanismus, der 
den Nadelschutz 50 in seiner geschlossenen Positi-
on 80 über der Nadel 14 hält. Der distale Vorsprung 
70 greift an der Nadel 14 an, wenn der Nadelschutz 
50 in die Nadelumschließ-Position 80 bewegt wird. 
Der Vorsprung 70 wird von der Nadel 14 gebogen, 
wenn der Nadelschutz 50 über der Nadel 14 ge-
schlossen wird. Wenn die Nadel 14 das Ende des 
Vorsprungs 70 passiert hat, kehrt der Vorsprung in 
seine ursprüngliche ungebogene Position zurück und 
wird die Nadel fest in dem Ausnehmungsbereich 60
des Nadelschutzes 50 verriegelt.

[0029] Somit verriegelt der erfindungsgemäße Na-
delschutz die Nadel in der länglichen Ausnehmung 
mittels eines doppelten Verriegelungsmechanismus, 
der den Nadelschutz sicher und fest über der Nadel 
verriegelt. Es können alternative Verriegelungs- und 
Schließmechanismen für den Nadelschutz verwen-
det werden. Die Verriegelungsvorrichtungen bilden 
vorzugsweise eine sichere Verriegelungsposition für 
den Nadelschutz relativ zu der Nadel, um zu verhin-
dern, dass eine gebrauchte Nadel frei liegt und ein 
Benutzer unbeabsichtigt mit dieser in Kontakt kommt.

[0030] Die Nadelschutzvorrichtung 40 ist unter Ver-
wendung eines Clips 64 an der Infusionsnadelvor-
richtung 10 befestigt. Der Clip 64 weist zwei vonein-
ander beabstandete Clip-Ansätze 64a und 64b auf, 
die die Flügel 20 und 22 nahe dem Gehäuse 12 um-
schließen. Die Clip-Ansätze 64a und 64b sind flexible 
Elemente, die dazu vorgesehen sein können, den 
Clip 64 auf herkömmliche Weise an dem Gehäuse 12

einschnappen zu lassen. Dabei weisen die Clip-An-
sätze 64a und 64b jeweils ein Filmscharnier 67 bzw. 
68 auf, durch das sie nahe dem Gehäuse 12 um die 
Flügel 20 und 22 positionierbar sind. Der Clip 64 und 
der Nadelschutz 50 können einstückig als unitärer 
Herstellartikel ausgebildet sein und ein zwischen ih-
nen angeordnetes Gelenk 24 aufweisen. Geeignete 
Strukturtypen, die die Gelenkachse 24 bilden, umfas-
sen mechanische Gelenke und verschiedene Verbin-
dungseinrichtungen, Filmscharniere oder Kombinati-
onen aus Gelenken und Verbindungseinrichtungen.

[0031] Vorzugsweise ist das Verbindungsstück ein 
Filmscharnier. Bei einem Filmscharnier handelt es 
sich bei der meistbevorzugten Variante um ein Paar 
voneinander beabstandeter Gelenkelemente 26 und 
28, die ein doppeltes "Filmscharnier" bilden. Ein 
"Filmscharnier" kann bei Ausbilden des Nadelschut-
zes und der Befestigung durch Spritzgießen eines 
thermoplastischen Harzes gebildet werden. Das 
"Filmscharnier" in dem Spritzgussartikel wird mit ei-
ner reduzierten Dicke des Kunststoffharzes relativ zu 
dem umgebenden Bereich gefertigt, und das Formteil 
wird in dem Bereich mit der reduzierten Dicke relativ 
zu dem umgebenden Bereich gebogen. Dann wird 
das Formteil unmittelbar nach Herausnehmen des 
Teils aus der Spritzgießform in dem Bereich mit der 
reduzierten Dicke gebogen, und der Bereich mit der 
reduzierten Dicke fungiert als Gelenk, da die Poly-
mermoleküle des Harzes durch das Biegen ausge-
richtet werden. Wenn der Artikel nicht sofort gebogen 
wird, geht die Möglichkeit zum Ausbilden eines Ge-
lenks verloren, daher der Ausdruck "living hinge"
(Filmscharnier). Somit sind der Nadelschutz und die 
Clips gemäß der vorliegenden Erfindung vorzugswei-
se mit einem Streifen ausgebildet, der einen Bereich 
mit reduzierter Dicke aufweist, welcher zu einem 
Filmscharnier ausgebildet wird, wenn der Artikel ge-
rade aus der Form genommen worden ist.

[0032] Obwohl ein Filmscharnier der bevorzugte 
Gelenkmechanismus ist, ist ein beliebiger Gelenktyp, 
der in der Lage ist, den Nadelschutz um den Ansatz 
der Vorrichtung zu bewegen, zur Verwendung bei der 
vorliegenden Erfindung geeignet. Geeignete Gelen-
ke umfassen mechanische Gelenke und verschiede-
ne Verbindungseinrichtungen, Filmscharniere oder 
Kombinationen aus Gelenken und Verbindungsein-
richtungen. Beispielsweise kann der Nadelschutz 
über einen eingehängten Stab und einen Hakenarm 
mit dem Gehäuse verbunden sein, wobei der einge-
hängte Stab mit dem Hakenarm derart zusammen-
greift, dass der Nadelschutz relativ zu dem Kragen 
schwenkbar ist und der Nadelschutz leicht in ver-
schiedene Positionen bewegbar ist. Somit kann der 
Nadelschutz durch einen Passsitz zwischen dem ein-
gehängten Stab und dem Hakenarm mit dem Gehäu-
se verbunden sein.

[0033] Die Nadel 14 weist vorzugsweise ein auf-
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wärtsweisendes abgeschrägtes distales Ende 14a
für einen einfachen intravenösen Zugriff auf. Bei den 
erfindungsgemäßen Vorrichtungen sind vorzugswei-
se der Nadelschutz 50 und die Flügel 20 und 22 in 
Ausrichtung mit dem aufwärtsweisenden abge-
schrägten Ende 14a der Nadel verbunden. Das Aus-
richten des Nadelschutzes 50, der Flügel 20 und 22
und der Nadel 14 mit dem aufwärtsweisenden dista-
len Ende 14a der Nadel 14 erleichtert das Einstechen 
der Nadel in den Körper des Patienten und erfordert 
keine Manipulation der Vorrichtung 10 vor Benut-
zung. Ferner bietet die Ausrichtung des Nadelschut-
zes 50 und der Flügel 20 und 22 eine visuelle Anzei-
ge für den Benutzer hinsichtlich der Ausrichtung des 
abgeschrägten Endes 14a der Nadel 14.

[0034] Eine weitere Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung ist in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt, in de-
nen eine alternative Anordnung des Nadelschutzes 
dargestellt ist. Die Infusionsnadelvorrichtung ist bei 
beiden Ausführungsformen identisch.

[0035] Die in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigte erfindungs-
gemäße Nadelanordnung 110 weist zahlreiche Kom-
ponenten auf, die im wesentlichen mit den Kompo-
nenten aus Fig. 1 und Fig. 2 identisch sind. Entspre-
chend sind im wesentlichen gleiche Komponenten, 
die im wesentlichen die gleichen Funktionen ausfüh-
ren, mit den gleichen Bezugszeichen versehen wie 
die Komponenten aus Fig. 1 und Fig. 2, mit der Aus-
nahme, dass die Zahl 100 hinzuaddiert ist, um die 
Komponenten aus Fig. 3 und Fig. 4 zu kennzeich-
nen, d.h. aus 10 wird nun 110.

[0036] Die in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigte Nadel-
schutzvorrichtung 140 weist ihre Gelenkachse 124
auf der distalen oder Nadelseite 112b des Gehäuses 
auf. Bei dieser Ausführungsform greifen die proxima-
len Vorsprünge 172 und 174 an dem distalen Ende 
112a des Gehäuses an dem Gehäuse 112 an. Der 
distale Vorsprung 170 greift auf identische Weise an 
der Nadel 114 an wie bei der in Fig. 1 und Fig. 2 ge-
zeigten ersten Ausführungsform.

[0037] Die Nadelschutzvorrichtung 140 ist unter 
Verwendung eines Clips 164 an der Infusionsnadel-
vorrichtung 110 befestigt. Der Clip 164 weist zwei 
voneinander beabstandete Clip-Ansätze 164a und 
164b auf, die Flügel 120 und 122 nahe dem Gehäuse 
112 umschließen. Ansonsten ist die Funktion der Na-
delschutzvorrichtung 140 identisch.

[0038] Es sei darauf hingewiesen, dass ein (nicht 
gezeigtes) Polymergelmaterial in dem Ausneh-
mungsbereich 60 des Nadelschutzes 40 (Fig. 1) vor-
gesehen sein kann, so dass beim Eintreten der Nadel 
14 in den Ausnehmungsbereich diese in dem Gelm-
aterial ruht. Das Gelmaterial verhilft dazu, dass der 
Benutzer dadurch nur in minimalem Umfang an der 
Nadel befindlichem Restfluid ausgesetzt ist, dass es 

möglicherweise an der Nadel befindliches Restfluid 
aufnimmt.

[0039] Die Nadelanordnung kann ferner eine (nicht 
gezeigte) abnehmbare distale Abdeckung aufweisen, 
die zum Abdecken der Nadel lösbar an dem Gehäuse 
befestigt ist. Die distale Abdeckung bietet physischen 
Schutz für die distale Spitze und kann bis zu ihrer 
Entfernung vor Gebrauch als Barriere gegen den 
Durchtritt von Mikroorganismen fungieren.

[0040] Ferner kann auch ein (nicht gezeigtes) Eti-
kett auf die zusammengesetzten Teile aufgebracht 
werden. Das Etikett kann derart aufgebracht werden, 
dass es anzeigt, ob die Teile benutzt oder unbefugt 
manipuliert worden sind, und sicherstellt, dass die 
Nadelanordnung nicht wiederverwendet wird.

[0041] Vorzugsweise sind der Nadelschutz und das 
Gehäuse Formteile, die in Massen aus einer Vielzahl 
von Materialien herstellbar sind, einschließlich bei-
spielsweise Polyethylen, Polyvinylchlorid, Polystyrol 
u.dgl. Ferner können bestimmte Metalle als für den 
Nadelschutz und das Gehäuse geeignet angesehen 
werden. Es werden Materialien ausgewählt, die eine 
korrekte Abdeckung und Unterstützung für die erfin-
dungsgemäße Struktur bei deren Benutzung bieten, 
die jedoch ferner ein gewisses Maß an Elastizität für 
das zusammenwirkende Bewegen relativ zu dem zu-
sammenwirkende Aneinandergrenzen der Vorrich-
tung bieten.

[0042] Die erfindungsgemäße Vorrichtung mit Na-
delschutz für intravenös zu verabreichende Infusion 
oder Blutentnahme kann auf im wesentlichen gleiche 
Weise verwendet werden wie standardmäßige mit 
Flügeln versehene Vorrichtungen. Beispielsweise ist 
bei IV-Infusionsvorrichtungen die erfindungsgemäße 
Vorrichtung mit einer IV-Einrichtung verbunden und 
die Nadel in den Körper eines Patient eingesteckt. 
Der Nadelschutz ist derart an der Gelenkachse in 
Richtung der proximalen Seite der Vorrichtung gehal-
ten, dass er nicht mit dem Platzieren der Nadel inter-
feriert. Die Flügel auf beiden Seiten der Vorrichtung 
können helfen, die Nadel in einem gewünschten Win-
kel in der Vene zu positionieren. Wenn die Nadel ent-
fernt ist, wird der Nadelschutz um die Gelenkachse in 
Richtung der distalen Seite der Nadel geschwenkt, 
bis der Nadelschutz seine festverriegelte Position er-
reicht. Vorzugsweise wird der Nadelschutz mit einer 
Hand bewegt, wodurch die andere Hand des Benut-
zers frei bleibt.

[0043] Die Verwendung der vorliegenden Erfindung 
stellt bei normaler Benutzung einer Nadelanordnung 
oder IV-Infusionsvorrichtung nur geringe zusätzliche 
Anforderungen an den praktischen Arzt. Mit Ausnah-
me des Bewegens des Nadelschutzes aus der proxi-
malen Position in die distale Position sind alle ande-
ren Schritte der Aufgaben des praktischen Arztes 
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gängige Praxis.

[0044] Die erfindungsgemäße Nadelschutzvorrich-
tung kann in Zusammenhang mit einer Spritzenan-
ordnung, einer Injektionsnadel, einer Nadelanord-
nung, einer Nadelanordnung mit Nadelhalter, eines 
Blutentnahmegeräts oder anderen Fluidhandha-
bungsvorrichtungen verwendet werden. Vorzugswei-
se ist die erfindungsgemäße Vorrichtung eine Vor-
richtung für intravenös zu verabreichende Infusion 
oder Blutentnahme.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung mit Nadelschutz für intravenös zu 
verabreichende Infusion oder Blutentnahme, mit:  
einer länglichen Nadel (14),  
einer Länge eines Röhrchens (16);  
wobei ein längliches Gehäuse (12) haltend zwischen 
der am distalen Ende (12a) befindlichen Nadel und 
dem am proximalen Ende (12b) befindlichen Röhr-
chen und in Fluidverbindung mit diesen angeordnet 
ist, wobei das Gehäuse ein Paar in entgegengesetz-
ter Richtung nach außen vorstehender Flügel (20, 
22) aufweist,  
einem Nadelschutz (50) mit einem Gelenk (24) mit ei-
ner Gelenkachse, um die der Nadelschutz schwenk-
bar ist, wobei der Nadelschutz (50) zum Ausführen 
einer Schwenkbewegung um das Gelenk (24) aus ei-
ner offen Position von der Nadel weg in eine ge-
schlossene Position, in der er die Nadel umschließt, 
an dem Gehäuse (12) befestigt ist;  
wobei der Nadelschutz (50) ein proximales Ende 
(50b), ein distales Ende (50a), ein Paar einander ge-
genüberliegender Nadelschutz-Seitenwände (52, 53) 
und eine obere Fläche (58) aufweist und somit eine 
längliche Ausnehmung (60) bildet, die von dem dista-
len Ende zu dem proximalen Ende verläuft und die 
Nadel (14) aufnimmt, wenn sich der Nadelschutz in 
der geschlossenen Position befindet;  
gekennzeichnet durch  
eine Anbringeinrichtung zum Anbringen des Nadel-
schutzes (50) an dem Gehäuse (12), wobei die An-
bringeinrichtung einen Clip (64) aufweist, der zum 
Befestigen des Nadelschutzes (50) an dem Gehäuse 
(12) benachbart zu dem Gehäuse (12) um die Flügel 
(20, 22) herum positionierbar ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der die Na-
delschutz-Seitenwände (52, 53) mindestens einen 
nach innen gerichteten Vorsprung (62) benachbart zu 
dem distalen Ende (50a) der Ausnehmung (60) des 
Nadelschutzes (50) aufweisen, wobei der Vorsprung 
derart ausgeführt ist, dass er von der Nadel (14) ge-
bogen werden kann, wenn die Nadel in die längliche 
Ausnehmung (60) eintritt, und in eine ungebogene 
Position zurückkehren kann, wenn sich der Nadel-
schutz in der geschlossenen Position befindet.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, bei der 

der Nadelschutz (50) eine obere Fingerführfläche 
(90) mit einem ersten rampenförmigen Teil (92) auf-
weist, der leicht aufwärts von dem proximalen Ende 
(50b) des Nadelschutzes zu einer Schulter (94) ver-
läuft.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, bei der der erste 
rampenförmige Teil (92) mehrere Tastnoppen (96) 
aufweist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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